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SZ Auftragzum Steuernvon Flurförderzeugen

(1) Der Unternehmer darf mit dem selbstständigen Steuern von Flurförderzeugen mit

Fahrersitz oder Fahrerstand Personen nur beauftragen, die

1. mindestens 18 Jahre alt sind,

2. für diese Tätigkeit geeignet und ausgebitdet sind

und

3. ihre Befähigung nachgewiesen haben.

Der Auftrag muss schriftlich erteilt werden.

(2) Der Unternehmer darf mit dem Steuern von Mitgänger-Flurförderzeugen nur Personen

beauftragen, die geeignet und in der Handhabung unterwiesen sind.

(3) Versicherte dürfen Flurförderzeuge nur steuern, wenn sie vom Unternehmer hiermit

beauftragt sind.

Z u $ 7 A b s . 1 :

Fahrervon Flurförderzeugen sind für diese 1?itigkeit ausgebildet und befähigt, wenn sie nach

dem BG-Grundsatz,,Ausbildung und Beauftragung der Fahrervon Flurförderzeugen mit Fah'

rersitz und Fahrerstand" (BGG 925) geschultworden sind, eine Prüfung in Theorie und Praxis

bestanden haben und darüber einen Nachweis vorlegen können.

Vor Erteilung der schrift l ichen Beauftragung ist sowohl eine gerätespezifische Einweisung,

als auch eine Unterweisung in Bezug auf die betriebtichen Gegebenheiten erforderlich; sie-

he auch BG-Grundsatz ,,Ausbitdung und Beauftragung der Fahrervon Flurförderzeugen mit
Fahrersitz und Fahrerstand' (BGG 925). Die Beauftragung kann z. B. durch einen Fahreraus-

weis erfolgen und gitt immer nur für den Betrieb, für den die Beauftragung erteilt wurde. Der

Fahrerausweis ist nicht auf andere Betriebe übertragbar.

Die Beauftngung sollte zurückgenommen werden, wenn derVersicherte über einen Zeitraum

von einem Jahr keine ausreichende und regelmäßige Fahrpraxis nachweisen kann'

Das Steuern von Fturfördezeugen durch Jugendliche unter 18 Jahren zu berufsbitdbezogenen
Ausbildungszwecken unter Aufsicht gilt nicht als selbstständiges Steuern. Unter Aufsicht

bedeutet, dass seitens des Aufsicht führenden die jeweil ige Arbeitsaufgabe beschrieben und
vorgegeben sowie örtl ich und zeitl ich begrenzt wird. DerAufsichtführende hat sich regelmä-

ßig von der ordnungsgemäßen Durchfüh rung des Auft rages zu vergewissern.

Die körperliche Eignung sollte durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach dem

Berufsgenossenschaftl ichen Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

G 25 ,,Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten" (BGG 904) festgestellt werden.
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